
4. Fachtagung der Jugendberatungshäuser und Beratun gsstellen 
01. Juli 2009 / Jagdschloß Glienike 
 
Am 01.07.2009 trafen sich die Berater/-innen der Berliner Kompetenzagenturen und 
bezirklichen Jugendberatungseinrichtungen zu ihrem jährlichen Fachaustausch.  
 
Allen gemein ist die Aufgabe, junge Menschen zu beraten, die am Ende der Schul-
zeit Unterstützung beim Übergang in die Arbeitswelt und für die weitere Lebenspla-
nung benötigen. Daneben haben einzelne Einrichtungen besondere Schwerpunkte 
ihrer Beratungstätigkeit, die sich auch in der Themenvielfalt des diesjährigen Fachta-
ges widerspiegeln. 
 
Ein fachlicher Austausch und Vermittlung positiver Erfahrungen über die Zusammen-
arbeit mit den JobCentern war der Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung. Das 
Thema wurde von zwei Seiten beleuchtet: Im ersten Beitrag die Zusammenarbeit im 
einzelnen Fall und im dritten Beitrag ging es um junge Volljährige, die sich verselb-
ständigen wollen und dabei auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind (Auszugs-
beratung). 
 
Die Auswirkungen der zum Jahresbeginn in Kraft getretenen „Instrumentenreform“ im 
SGB III dauern im operativen Bereich noch an, so dass der Austausch über gemein-
same Förderung von Maßnahmen und Projekte über die Rechtskreise SGB II, III und 
VIII zum Zeitpunkt des Fachtages nicht sinnvoll war. Stattdessen wurden die Ergeb-
nisse einer Untersuchung über die Chancengleichheit von jungen Frauen und Män-
nern in der Jugendberufshilfe ins Programm aufgenommen.  
 
An Nachmittag gab es Informationen zum Stand des Elektronischen Anmelde- und 
Leitsystems (EALS) zum Schuljahr 2009/20010. Alle Jugendberatungseinrichtungen 
und Kompetenzagenturen können „ihre“ Jugendlichen damit direkt in die Lehrgänge 
an der berufsbildenden Schulen einbuchen und auch die Berliner Berufsberater 
nehmen erstmals am EALS teil. 
 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden noch einmal die Projekte einer betriebsin-
tegrierten Berufsvorbereitung vorgestellt, die zur Zeit nur im Rahmen der Jugendhilfe 
angeboten werden, zukünftig aber durch weitere Finanzierungsbeteiligungen einem 
größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden sollen. 
 
Für das Jahr 2010 ist wieder ein Fachtag der Jugendberatungsinstitutionen geplant. 
Die Zusammenstellung der Themen ergibt sich aus den gesetzlichen Veränderun-
gen. Er richtet sich aber auch nach dem Bedarf, der aus der Beratungspraxis ent-
steht. Anregungen und Vorschläge werden daher jederzeit gerne entgegengenom-
men. 
 
Erika Mielenz 
(Moderatorin des Fachtages) 
 
Kontakt: 
Erika.Mielenz@Senbwf.Verwalt-Berlin.de oder Mike.Stelte@aub-berlin.de 



Eine Veranstaltung des Sozialpädagogisches Fortbild ungsinstitut Berlin-Brandenburg 

4. Fachtagung der 
Jugendberatungshäuser und Kompetenzagenturen  

 

01. Juli 2009 von 9:30 bis 17:00 Uhr 

 
09:30 Begrüßung und Vorstellung des Tagungsablaufes  

Moderation: Erika Mielenz ((SenBWF III C 22)) 
 
Schwerpunktthema: 
Zusammenarbeit zwischen den Jugendberatungshäusern und den Jobcentern 
 
09:45 Die Zusammenarbeit im Einzelfall 

Input: Sibylle Weißer-Straht (Jugendberatungshaus compass mitte) - angefragt 
 
Diskussion im Plenum 
 

10:45 Kaffeepause 
 
11:00 

 
Gemeinsame Förderung von Maßnahmen und Projekten 
Input: n.n. 

aktueller Stand und zukünftige Entwicklung, Best-Pr actice-Beispiele 

aktueller Stand des Vergabeverfahrens 
Diskussion im Plenum 
 

Chancengleichheit von jungen Frauen und Männern in der 
Jugendberufshilfe (Neu) 
Input: Gotlinde Lwanga 
 

12:30 Mittagspause 
 
13:45 

 
Auszugsberatung junger Volljähriger mit Verselbstst ändigungsbedarf 
Prof. Dr. Peter Schruth/Ulli Schiller (Berliner Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V.) 
 
Projektstand 
 
Diskussion im Plenum 

14:45 Kaffeepause 
 
15:00 

 
Verschiedenes 
 
Stand des Elektronischen Anmelde- und Leitsystems ( EALS) zum Schuljahr 2009/2010 
Michael Stelte (Projekt: „Wege zum Beruf“ der SenBWF und des Vereins Arbeit und Bildung) 
 
Vorstellung des Projektes „Betriebs Integrierte Qua lifizierung (BIQ)“ 
Erika Mielenz (SenBWF III C 22) 
 
Weitere Themen nach Anfrage 

 
16:00 

 
Ausklang und Ausblick auf 2010 
 

17:00 Ende der Fachtagung 
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Zusammenarbeit zwischen den 
Jugendberatungshäusern und den Jobcentern

Kooperation der Jugendberatungshäuser (JB) im Bezirk Mitte mit
- dem Fallmanagement (FM) des Jobcenters
- der Arbeitsvermittlung (AV) des Jobcenters
- dem Zentralen Dienst Jugendberufshilfe (ZDJ) des 

Jugendamtes Mitte
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Struktur der Jugendberatungshäuser

Region 4 – Wedding
sos.mitte gem. § 13.1 SGB VIII

2 JB und 1 FM

Region 3 – Wedding 
compass.mitte  gem. §13.1 SGB VIII

2 JB und 1 FM

ZDJ

Region 2 – Tiergarten/Moabit
mentos.mitte  gem. § 13.1 SGB VIII

2 JB und 1 FM

Region 1 – City
compass.mitte  gem. § 13.1 SGB VIII

2 JB und 2 FM
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Kooperation der Jugendberatungshäuser im Bezirk 
Mitte an der Schnittstelle SGB II und SGB VIII

Kooperation mit dem Fallmanagement (FM) des Jobcenters
Auftrag:

- gemeinsam abgestimmte Falleingangsphase und 
Begleitung der niedrigschwelligen Kooperations-
angebote JC – JA für junge Menschen im Alter 
von (15) 17 – 21 Jahren

- Abstimmung bzw. gegenseitige Einbeziehung zu 
Ratsuchenden im jeweiligen Kontext (Bsp. Einzelfall)



Sibylle Weißer-Straht – Jugendberatungshaus compass.m itte

4.  Fachtagung der  Jugendberatungshäuser  und  Komp etenzagenturen  1. Juli  2009

Kooperation der Jugendberatungshäuser im Bezirk 
Mitte an der Schnittstelle SGB II und SGB VIII

Kooperation mit der Arbeitsvermittlung (AV) des Jobcenters

Auftrag:
- im Kontext der ganzheitlichen Beratung und Begleitung
Abstimmung mit der AV, der Leistungsabteilung, 
Soziale Wohnhilfe (Auszugsanliegen) - Bsp. Einzelfall
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Niedrigschwellige Angebote
Kooperation Jugendamt – Jobcenter 

aktivierende berufliche Orientierung (abO) – Aktivierungshilfe gem. SGB II

gemeinsame, abgestimmte Falleingangsphase und Begleitung der niedrigschwelligen
Kooperationsangebote JC – JA für junge Menschen im Alter von (15) 17 – 21 Jahren

Jugendamt 
ZDJ

Antrag                                        
Stellungnahme

Vorstellungstermin 
Projekt

Kontakt

Rückmeldung

Bedarfsprüfung 
Erstberatung 

JB
StellungnahmeAbklärung FM

Falleingangsphase

Regel
• Überprüfung nach 6 Wochen
• gegebenenfalls Hilfekonferenz 
mit ZDJ und FM
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Niedrigschwellige Angebote
Kooperation Jugendamt – Agentur für Arbeit

Aktivierungshilfe gemäß SGB III

Jugendamt 
ZDJ

MeldungBA – BB 

Antrag                                        
Stellungnahme

Vorstellungstermin 
Projekt

Kontakt

Rückmeldung

Bedarfsprüfung 
Erstberatung 

JB

Falleingangsphase

Regel
• Überprüfung nach 6 Wochen
• gegebenenfalls Hilfekonferenz 
mit ZDJ und FM
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Angebote für junge Menschen

335 PlätzeGesamtzahl der möglichen Kooperationsangebote

48 Plätze
§§ 27.3, 41 i.V. § 30 
SGB VIIISonderfall: Jobcoach

287 PlätzeGesamt

16 Plätze
§§ 41, 13.2 SGB VIII
§ 16.1 SGB II
§ 46 SGB III

Teilzeitausbildung für junge Mütter (TAMi)

180 Plätze
§§ 27.3, 41 i.V mit
§ 30 SGB VIII

Jugend aktiv in Mitte (JAM)

Ähnliche Vorgehensweise

20 Plätze
§ 13.2 SGB VIII

§ 46 SGB III
Aktivierungshilfe

71 Plätze
§ 13.2 SGB VIII 
§ 16.1 SGB II 
§ 46 SGB III

aktivierende berufliche Orientierung (abO)
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Schnittstelle SGB II – SGB VIII
Kooperation im Einzelfall im Kontext der ganzheitlichen
Beratung und Begleitung, Abstimmung mit der AV, der
Leistungsabteilung, Soziale Wohnhilfe (Auszugsanliegen)

• Einladung zur Realitätsklärung
• Überprüfung, ob Jugendliche ein geeignetes Angebot vorhalten 

kann
• Gespräche zur Zielfindung bzw. Klärung, was zur Veränderung 

geschehen müsste
• Abstimmung zu geeigneten Wegen mit allen Kooperations-

Partnern
• Entscheidung darüber, wer primär mit dem jeweiligen jungen 

Menschen arbeitet
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Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit
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Chancengleichheit in der Jugendberufshilfe oder 
wie halten Sie es mit der Gendergerechtigkeit? 
 

Gotlinde M. Lwanga, 30.6.2009 
 
Teil 1 
 
Einleitung 
 
Die Frage nach der Chancengleichheit in der Jugendb erufshilfe wird selten 
gestellt.  
 
Denn schließlich gehen wir alle davon aus, dass in unseren unmittelbaren 
Zusammenhängen Chancengleichheit besteht, schon all ein deswegen, weil 
wir den Anspruch haben, Mädchen und Jungen, Eingewa nderte und 
Einheimische gleich (fair) zu behandeln. 
Gleichzeitig verbreitet sich in den letzten Jahren die Einstellung, dass die 
einzelnen Menschen selbst Schuld sind, wenn sie in ihrer Lebens- und/oder 
Arbeitssituation Nachteile erleben. Und trotz aller  Rhetorik, in der Arbeit mit 
jungen Menschen an ihren Ressourcen und Stärken anz usetzen, erschöpft sich 
die Rede über sie doch oft in Defizitbeschreibungen . Dies mag als 
persönliches Programm der Stressbewältigung sinnvol l sein, 
Handlungsspielräume und Lösungswege eröffnet es nic ht. 
 
 Ich arbeite jetzt seit ungefähr 15 Jahren im Berei ch der Jugendberufshilfe. 
Und seit 15 Jahren kenne ich nichts anderes als Kri se: Arbeitsmarktkrise, 
Haushaltskrise, Bildungskrise und jetzt Finanzkrise . Die Mitarbeiterschaft der 
Jugendberufshilfe steht mittendrin und ich finde es  ist eine ganz schön große 
Herausforderung, unter diesen Bedingungen die Gesun dheit, einen klaren 
Kopf und gute Laune zu bewahren. 
 
Frei nach dem Motto „wir haben keine Chance, also n utzen wir sie“ möchte 
ich Sie dazu einladen, mit Ihren Ideen und Vorstell ungen in den Dialog zu 
treten über Ihre Beobachtungen, Anstrengungen und V orschläge zum Thema 
Chancengleichheit – Gendergerechtigkeit. 
 
Begriffsklärungen 
Vermutlich kennen alle die Begrifflichkeiten rund u m Gender / Gender 
Mainstreaming / Genderbudgeting / Gendergerechtigke it / 
Genderkompetenz. 
Trotzdem will ich kurz versuchen, dazu das Wichtigs te in Schlagzeilen 
zusammen zu fassen, um sicher zu stellen, dass wir hier nicht aneinander 
vorbeireden. 
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Der aus dem Englischen übernommene Begriff „Gender“  lässt sich leider nicht 
ins Deutsche übersetzen, weil das Deutsche nicht zw ischen biologischem und 
sozialem Geschlecht unterscheidet. In beiden Fällen  können wir halt nur 
„Geschlecht“ sagen und in der Regel denken wir bei diesem Wort nicht an all 
die sozialen und kulturellen Prozesse, mit denen in  der deutschen Gesellschaft 
des frühen 21. Jahrhunderts in ihren vielfältigen T eil- und Subkulturen 
Geschlechterrollen definiert sind. Genau darum aber  geht es bei „Gender“ – 
um die Erwartungen und Vorstellungen und Strukturen , die umschreiben, was 
eine Frau und was ein Mann ist. 
 
Gender Mainstreaming  ist übrigens weder eine europäische noch eine 
amerikanische Erfindung.  Es geht zurück auf die we ltweite Frauenbewegung 
und geriet über die Vereinten Nationen in den Forde rungskatalog der 
Europäischen Gemeinschaft. 
Seit Mai 1999 – also seit fast genau 10 Jahren ist auch die Bundesregierung 
verpflichtet, Gender Mainstreaming als Leitprinzip in ihre Politik zu integrieren. 
Das Ziel des Gender Mainstreaming ist die Herstellu ng von 
Gendergerechtigkeit , also die Beseitigung von Ungleichheiten und die 
Förderung der Gleichstellung. Seitdem ist es (eigen tlich) Pflicht der 
Bundesregierung und aller darunter liegenden Ebenen  der öffentlichen 
Verwaltungen sämtliche Maßnahmen und daraufhin zu p rüfen, wie sie sich 
auf Frauen und Männer auswirken und inwiefern sie d azu beitragen dem Ziel 
der Chancengleichheit näher zu kommen. Zu den Instr umenten des Gender 
Mainstreaming gehört das Gender Budgeting , d.h. als Richtungsziel gilt, dass 
die öffentlichen Mittel in gleicher Höhe für Frauen  und Männer ausgegeben 
werden. 
 
Nach 10 Jahren kann man sagen, dass die Umsetzung i n  Deutschland doch 
etwas schwerfällig angelaufen ist.  Frankreich, Sch weden und Norwegen 
analysieren mittlerweile ihren gesamten Haushalt na ch Genderaspekten, 
während die Bundesregierung vor einigen Monaten vom  UN-
Frauenrechtsausschuss gerügt wurde, weil es seine H ausaufgaben nicht 
macht. 
 
Gender Mainstreaming und die Jugendberufshilfe nach  SGB VIII, Berlin 
 
Im Dezember 2004 wurden vom Landesjugendhilfeaussch uss die „Leitlinien zur 
Verankerung der geschlechterbewussten Ansätze in de r pädagogischen 
Arbeit mit Mädchen und Jungen in der Jugendhilfe“ v erabschiedet (kurz: 
Berliner Leitlinien). Hier gibt es eine Vielzahl vo n Anhaltspunkten, vor allem in 
Kapitel 2, wo es um die fachlichen Standards geschl echtsbewusster 
Pädagogik geht. Zu diesen Hinweisen gehört z.B.: 
 

„Die Konzeption lässt eine geschlechtsbewusste Sich tweise 
erkennen und enthält verbindliche Aussagen zur 
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Berücksichtigung von Gender Mainstreaming und einer  
geschlechterdifferenzierten Arbeit.“ (S.12) 

Oder 
„Eine differenzierte, zielgruppengenaue Angebotsstr uktur wird 
mit Blick auf beide Geschlechter umgesetzt.“ (S.13)  

 
Bis auf die gelegentlichen Hinweise, Mädchen für eh er den Jungen 
zugeschriebene Bereiche (Handwerk/Technik) und Jung en für eher Mädchen 
zugeschriebene Bereiche (Pflege/Erziehung) zu motiv ieren, bleiben die 
Empfehlungen jedoch sehr allgemein.  Eine Konkretis ierung für die 
Jugendberufshilfe steht also aus. 
 
Wie in den meisten anderen Bereichen auch, gibt es bislang keine 
systematischen Analysen, aus denen wir für unsere j eweiligen Arbeitsbereiche 
entsprechende Bedarfslagen und Zielvorgaben entnehm en könnten. 
Deshalb will ich meinen heutigen Beitrag in erster Linie dafür nutzen, um für 
die Einführung von Genderanalysen zu plädieren. 
 
Frau Mielenz, ich hoffe dass das in Ihrem Sinne ist , wenn ich Ihren Statistischen 
Bericht zur Jugendberufshilfe als Ausgangspunkt für  Fragen und Kritik nehme. 
 
 
Teil 2 
 
2.1. Anteile von jungen Frauen in sämtlichen Angebo ten der JBHilfe nach SGB 
VII im Bericht der Senatsverwaltung von 2008 in den  Raum stellen. 
 
2.2. Ausführlich: Anteile von Frauen in der Vollaus bildung nach SGB VIII und 
ihre Entwicklung in den letzten 5 Jahren.  
 

DER TEXT ZUR POWERPOINT 

Im aktuellen Bericht der Senatsverwaltung für Bildung und Wissenschaft zur 
Jugendberufshilfe liest man zur Berufsausbildung als reine Jugendhilfeleistung: 

„Der Anteil der weiblichen Jugendlichen lag mit 35% bei etwas mehr 
als einem Drittel. Der Anteil junger Menschen mit 
Migrationshintergrund mit 20% bei einem Fünftel. Im Vergleich zum 
Vorjahr ... (ist) der Anteil der weiblichen Jugendlichen ... um 4% 
gestiegen. Bei der Nationalität (!) gab es eine Verschiebung von 2% 
zugunsten der Teilnehmer mit Migrationshintergrund (!?).“ (S. 2) 

 

Die Ergebnisse nehmen wir meist hin, als handele es sich um Naturkräfte oder um 
Börsendaten. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist 
und welche Rückschlüsse wir daraus für unsere Arbeit in der Jugendberufshilfe ziehen 
könnten. Aber wenn die Daten für unsere Arbeit folgenlos sind, warum erheben wir sie dann 
überhaupt? 



 
 

4 
 

So bleibt auch die Frage „was ist gerecht?“ ausgespart. Dabei wird es hier erst 
spannend. Ist es also gerecht, wenn die Mittel im Bereich Berufsausbildung als reine 
Jugendhilfeleistung zu zwei Dritteln für junge Männer ausgegeben werden? Ist es 
gerecht, wenn junge Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zu einem 
Fünftel in Angeboten der Jugendberufshilfe nach SGB VIII vertreten sind? 
 

Bei der Entwicklung der Belegung der Plätze in den letzten 5 Jahren wird eine deutliche 
Rangordnung ersichtlich: Mit Abstand die meisten Plätze gingen an deutsche 
Staatsangehörige männlichen Geschlechts, mit Abstand die wenigsten an ausländische 
Staatsangehörige weiblichen Geschlechts. Warum ist das so? Entspricht dies wirklich dem 
Bedarf? Ist das Angebot optimal oder müsste es verändert werden? Sind die Zugangswege 
optimal oder sollten sie verändert werden? 

 

Was man auch sieht ist, wie stark in diesem Bereich in den letzten 5 Jahren gekürzt wurde. 
Wie diese Kürzungen die einzelnen Teilgruppen treffen, ist aus der Aufstellung nach 
absoluten Zahlen nicht zu entnehmen, deshalb fasse ich sie hier zusammen: 

 

Differenz zwischen 2004 und 2008 in Prozent
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Differenz nach Staatsangehörigkeit
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Die rechte Balkengruppierung zeigt das Durchschnittsergebnis: die Kürzungen trafen vor 
allem die jungen Männer mit 55% und in deutlich geringem Ausmaß die jungen Frauen. 
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Sieht man sich die Geschlechterverteilung in den Teilgruppen der deutschen und der 
ausländischen Staatsangehörigen an, kommt man dagegen zu einem völlig anderen 
Ergebnis, nämlich: 

· In der zahlenmäßig größten Gruppe der deutschen Staatsangehörigen wurde bei den 
Jungen geringfügig unterdurchschnittlich, bei den Mädchen etwas 
überdurchschnittlich gekürzt. D.h. das Geschlechterverhältnis ist umgekehrt 
gegenüber dem des Durchschnittsergebnisses. 

· In der Gruppe der ausländischen Staatsangehörigen wurde bei den Jungen 
überdurchschnittlich stark gekürzt (ein Trend der seit Jahren besteht) und bei den 
Mädchen gab es – erstmalig in der Geschichte der letzten 5 Jahre – sogar einen 
Zuwachs um 62%. D.h. das Durchschnittsergebnis ist hier ins Extrem gedehnt. 

 
Daran wird auch deutlich: an der groben Unterteilung nach Geschlecht oder 
Staatsangehörigkeit, wie dies in den meisten Statistiken (wenn überhaupt 
differenziert wird) üblich ist, ist es nicht möglich, den Stand der Dinge angemessen 
zu erfassen – möglicherweise führt das Ergebnis dann sogar in die Irre. Nicht nur 
negative,  auch positive Entwicklungen und ein damit verbundener Handlungsbedarf 
bleiben so verborgen. 
 

Bei der Differenzierung nach Staatsangehörigkeit un d Geschlecht wird deutlich, dass 
das Geschlechterverhältnis unter den ausländischen Auszubildenden 2008 erstmalig  
(!) dem der Auszubildenden mit deutscher Staatsange hörigkeit entspricht. Es beruht 
auf dem überdurchschnittlichen Rückgang von männlic hen Azubis und dem 
sprunghaften Anstieg von weiblichen Auszubildenden im Jahr 2008. Bei den 
deutschen Staatsangehörigen liegt das Geschlechterv erhältnis konstant zwischen 
minimal 33% und 36%. 

Letztes Jahr hat sich also der Anteil der weiblichen Auszubildenden mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit erstmalig an den der deutschen Staatsangehörigen angeglichen. Bei 
aller Kürzung – das könnte ein echter Erfolg sein. Damit möchte ich nicht den Kürzungen das 
Wort reden. Aber auch und insbesondere bei Kürzungen ist es wichtig, darauf zu achten, 
dass sie vorhandene Ungleichheiten nicht noch verstärkt werden. 

Unklar bleibt weiterhin: warum entwickelt sich die Belegung der Ausbildungsplätze bei den 
ausländischen Staatsangehörigen in geschlechtsspezifischer Hinsicht so untypisch. Und wir 
wissen nicht, nach welchen Kriterien wir die Norm definieren sollen. Ist das Verhältnis so, wie 
es unter den deutschen Staatsangehörigen vorliegt, denn sinnvoll und wünschenswert? 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Familien, in denen Mädchen und Jungen aufwachsen 
die gleichen sind – haben die Jungen wirklich mehr, die Mädchen wirklich weniger 
sozialpädagogischen Förderbedarf? (Und wenn dies so wäre, welche Art von Förderung 
wäre besonders jungengerecht?) 

Die Frage nach Gerechtigkeit ist immer eine Frage nach einem Beziehungs- bzw. eines 
Bezugsverhältnisses verschiedener Größen und sie stellt sich immer in einem Kontext. Ohne 
deren Analyse haben wir, denke ich, überhaupt keine Möglichkeit zu definieren, wie ein 
gendergerechtes Angebot gestaltet sein müsste. 
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2.3. Ausbildungsplatzangebote der Oberstufenzentren und der Agentur für Arbeit, Berlin 
Mitte – Beispiele für strukturelle Bevorzugung / Benachteiligung junger Männer und Frauen. 
Kommentare mündlich. Die Zuordnung in von Frauen- / von Männern dominierte Berufe 
erfolgte durch Befragung von Mitarbeiterinnen verschiedener Jugendberatungshäuser 
(Zuordnung siehe Anhang). 

Kommentar zum  Berufswahlspektrum in frauen- und männertypischen Berufen mündlich. 

 

3. Ausblicke 

 

Die Frage nach Gerechtigkeit stellt sich aber auch in einem vielschichtigen Kontext. Dazu 
gehört z.B.: 

 

· Die Berufswahl der jungen Menschen ist überwiegend traditionell ausgerichtet, d.h. 
Jungen wählen von Männern dominierte, Mädchen wählen von Frauen dominierte 
Berufe. Im Berufsspektrum der Jugendberufshilfe nach SGB VIII sind – wie bei 
anderen Leistungsträgern auch (Schule und SGB II und III) – überwiegend 
Ausbildungsberufe im Angebot, die den klassischen Männerberufen zuzuordnen sind. 
Den jungen Frauen fehlt also ein vergleichbar attraktives Angebot. Gleichzeitig fehlen 
kollektive Anstrengungen um die jungen Frauen für die vorhandenen Angebote im 
handwerklich-technischen Bereich zu gewinnen. 
 

· Im Blick auf junge Frauen wird oft behauptet, sie hätten geringeren Bedarf an 
Jugendberufshilfe, weil sie bessere Schulabschlüsse hätten. Dies verkennt, dass es 
in den bildungsfernen, einkommensarmen Schichten auch deutlich mehr junge 
Frauen gibt, die an der Schule scheitern. Gleichzeitig setzen die typischen 
Frauenberufe oft einen höheren (und guten) Schulabschluss als 
Zugangsvoraussetzung voraus (Krankenschwester, Erzieherin) und z.T. sind sie für 
ALG II Empfängerinnen nicht zugänglich, weil sie Schulgeld kosten. 
 

· Seit PISA wird in der Presse das Scheitern von jungen Männern an der Schule 
skandalisiert. Bildungsforscher weisen darauf hin, dass es schon längst bekannt ist, 
dass Jungen häufiger in Förderschulen und unter denjenigen ohne Schulabschluss 
zu finden sind. (Jürgen Budde/Schulabschlüsse seit 1970). Zu dieser Nachricht 
gehört aber auch, dass ihre Bildungsleistung im gesamten Leistungsspektrum zu 
Extremen neigt: einerseits scheitern sie häufiger an der Schule, andererseits bieten 
sie häufiger Spitzenergebnisse. Deutlich unterbelichtet bleibt in der Öffentlichkeit des 
Mainstreams, dass die soziale Herkunft entscheidender Faktor für Bildungserfolg 
darstellt. Und das für beide Geschlechter. 

 

Es liegt auf der Hand, dass die Jugendberufshilfe n ach SGB VIII die Fragen 
nach Gendergerechtigkeit nicht allein beantworten k ann. Es wäre aber 
hilfreich, wenn sie ihre Position in Relation zu an deren Leistungsträgern mit 
kritischem Blick auf geschlechtsspezifische Diskrep anzen definieren und die 
Verwirklichung von Gendergerechtigkeit gezielt ange hen würde. 



 
 

7 
 

 

 
Fragen an die Runde: 
 

1. Welche Erklärungen haben Sie dafür, dass 2008 pl ötzlich deutlich mehr 
junge Frauen mit ausländischem Pass in die Berufsau sbildung nach SGB 
VIII einmündeten. 

2. Wie erklären Sie sich, dass bei die jungen Männe r mit deutscher 
Staatsangehörigkeit etwas weniger stark am Zugang z ur Vollausbildung 
gehindert wurden, und dass es aber diejenigen mit a usländischem Pass 
besonders stark traf? 

3. Spielt Gender Mainstreaming in Ihrem Konzept ein e Rolle und wie 
verhalten sich Anspruch und Wirklichkeit? 

4. Was heißt Chancengleichheit bzw. Gendergerechtig keit in Ihrem 
Arbeitszusammenhang. Was läuft aus Ihrer Sicht gut,  was läuft schlecht? 

 
 
ANHANG 
 

(Schulische) Berufsausbildungen an den Oberstufenzentren 

(ohne doppelt qualifizierende Bildungsgänge) 

46 Berufsausbildung als vorausgesetzter 
Schulabschluss 

 

beide Geschlechter 

1 Biologisch-technische/r Assistent/in OG 

2 Bürokaufmann/ -frau (auch MDQM II) EOH /OH 

3 Chemisch-technische/r Assistent/in OG 

4 Chemisch-technische/r Assistent/in: Lebensmittelanalytik MSA 

5 Fachkraft im Gastgewerbe (MDQM II) OH 

6 Florist/in, Gärtner/in (MDQM II) OH 

7 Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel EOH 

8 Lebensmitteltechnische/r Assistent/in MSA 
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9 Mediengestalter/in Digital- und Printmedien EOH 

 

Insgesamt 9 Berufe, davon 5 mit einfachem oder erweitertem Hauptschulabschluss 

 

 

männlich dominiert 

 

1 Anlagenmechaniker/in für Sanitär OH 

2 Assistent/in für Metalltechnik MSA 

3 Ausbaufacharbeiter/in: Fliesenarbeiten OH 

4 Ausbaufacharbeiter/in: Trockenbauarbeiten OH 

5 Bauzeichner/in (Verbundausbildung) EOH 

6 Beton- und Stahlbetonbauer/in OH 

7 Drucker (Flachdruck) EOH 

8 Elektroanlagenmonteur/in (Verbund, MDQM II) OH 

9 Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (MDQM II) OH 

10 Elektroniker/in (HW) OH 

11 Fachinformatiker/in (Verbund) MSA 

12 Fahrradmonteur/in (MDQM II) OH 

13 Fertigungsmechaniker/in in Maschinen und Fertigungstechnik OH 

14 Gas- und Wasserinstallateur/in (Verbund, MDQM II) OH 

15 Industriemechaniker/in Betriebstechnik (MDQM II) OH 

16 IT-Systemelektroniker/in (Verbund) MSA 
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17 IT-Systemkaufmann/frau (Verbund, MDQM II) EOH 

18 Konstruktionsmechaniker/in: Ausrüstungstechnik OH 

19 Kraftfahrzeugservicemechaniker/in (Verbund) OH/MSA 

20 Maler/Lackierer/in (MDQM II) OH 

21 Maurer/in (MDQM II) OH 

22 Metallbauer/in Konstruktionstechnik (Verbund)  

23 Montagemechaniker/in, Teilezurichter/in OH 

24 Technische/r Zeichner/in EOH 

25 Tischler (MDQM II) OH 

26 Trockenbaumonteur/in (MDQM II) OH 

27 Zimmerer/in OH 

 

Insgesamt 27 Berufe, davon 24 mit einfachem oder erweitertem Hauptschulabschluss 

 

weiblich dominiert 

1 Assistent/in für Mode und Design MSA 

2 Hauswirtschafter/in (MDQM II) OH 

3 Hauswirtschaftsassistent/in EOH 

4 Kaufmännische/r Assistent/in: Fremdsprachensekretariat MSA 

5 Kaufmännische/r Assistent/in: Organisation und Personalwirtschaft MSA 

6 Kaufmännische/r Assistent/in: Sekretariat MSA 

7 Kaufmann/frau für Bürokommunikation (Verbund) EOH 

8 Modenäher/in (MDQM II) OH 
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9 Modeschneider/in OH 

10 Sekretär/in im Gesundheitswesen MSA 

 

Insgesamt 10 Berufe, davon 5 mit einfachem oder erweitertem Hauptschulabschluss. 

 

 

 

Quelle: Übersicht der in Berlin möglichen schulischen Ausbildungen in: Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung: Bildung für Berlin. Berufliche Bildung in Berlin, Schuljahr 2007/2008 

Zusammenstellung: Gotlinde Magiriba Lwanga, mentos.mitte Jugendberatungshaus in Moabit / NWIK 
GmbH 

Von der Berufsberatung der Arbeitsagentur Berlin Mi tte 

für 2009 bestellte Ausbildungsplätze 

(Angaben Hr. Schneider in AG JBH am 11.2.09 laut Protokoll)1 

 

 Berufsausbildung als Anzahl der Plätze 

 Insgesamt         194 (100%) 

eher beide Geschlechter 

1 Garten-Landschafts-Bau 6 

2 Fachverkäufer/in Möbel 6 

3 Verkäufer/in 12 

4 Koch/Köchin 10 

5 Fachkraft im Gastgewerbe 18 

 Insgesamt          52 (27%)  

Männlich dominiert 

                                                 
1  Zusammenstellung: Gotlinde Lwanga, mentos.mitte im April 2009 
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1 Fachkraft Umbau 6 

2 Tiefbau 6 

3 Fliesenleger/in 6 

4 Fachkraft für Lagerlogistik 6 

5 Servicekräfte für Schutz und Sicherheit 8 

6 Maschinenführer/in, Anlagenführer/in 6 

7 Tischler/in 12 

8 Bodenleger/in 6 

9 Maler/in und Lackierer/in 12 

10 Kfz-Service 8 

11 Karosseriebauer/in 6 

12 Zweiradmechaniker/in 6 

13 Teilezurichter/in 8 

14 Fahrradmonteur/in 6 

 Insgesamt         102 (53%)  

 

Weiblich dominiert 

1 Friseur/in 16 

2 Florist/in 6 

3 Refa (Rechtsanwaltsfachangestellte?) 10 

4 Kaufmann/frau für Bürokommunikation 8 

 Insgesamt          40 (21%)  
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• Absenkung der Regelsätze auf 80%

• Verschärfte Sanktionsregelungen

• Erweiterte Unterhaltsverpflichtung

• Auszugs- und Umzugsverbot 
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• Analyse der Problemlagen an der Schnittstelle 
SGB II und SGB VIII

• Folgen der geänderten Rechtslage
• Beratung junger Volljähriger
• Beratung der beteiligten Institutionen
• Fortbildungsangebote
• Neue Kooperationsformen
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• „(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, umziehen, werden ihnen Leistungen für 
Unterkunft und Heizung für die Zeit nach einem Umzug bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres nur erbracht, wenn der 
kommunale Träger dies vor Abschluss des Vertrages über die 
Unterkunft zugesichert hat. Der kommunale Träger ist zur 
Zusicherung verpflichtet, wenn

• 1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht 
auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen 
werden kann,

• 2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

• 3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt.



%����������	������	�����%����������	������	�����%����������	������	�����%����������	������	������ �� �������������������������

• „Prekäre Wohnverhältnisse und Obdachlosigkeit
• Rausschmiss aus der elterlichen Wohnung
• Wohnraum ist nicht alles
• In der Warteschleife zwischen den Ämtern
• Sanktionsbelastete Familien
• Phlegmatische Nesthocker
• Bedürftigkeit entsteht erst bei Auszug
• Heirat und / oder Schwangerschaft
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• Wachsende familiendynamische Konflikte
• Existenzgefährdungen
• Abbruch von Schule / Ausbildung / 

Bildungsmaßnahmen
• Zweifelhafte Auswege aus dem Elternhaus
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• SGB II Voraussetzung ist der selbständige Bürger
Eingliederung in Arbeit
Reduzierung der Hilfeleistung

• SGB VIII Entwicklungsförderung
Ziel: Selbständigkeit
keine Sanktionen
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• Verbindliche Kooperationsverträge
• Gemeinsame Hilfeplangespräche
• Fachtage, Fortbildungen, Hospitationen
• Einbeziehung des Jugendamtes bei Verdacht auf Vorliegen von 

Ausnahmegründen für eine Zustimmung zur Kostenübernahme 
und bei Sanktionen

• Jugendhilfekonferenzen
• Schnelle Zugänge zu geeigneten Hilfen 
• Fachlich begründete Standards für § 41 SGB VIII
• Jugendhilfe hat Vorrang
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www. brj-berlin.de

Projekt: Jugendliche zwischen SGB II und SGB VIII
Auszugsberatung für junge Volljährige

Projektleiterin: Ulli Schiller
schiller@brj-berlin.de



Einsteigen! Betriebsintegrierte Qualifizierung (BIQ )
Eine Pilotprojekt der DB Services Nordost GmbH, des Berliner Senats und der 
Bezirksjugendämter in Zusammenarbeit mit ZukunftPlus e.V.

Berlin, Mai 2009

DB Mobility Logistics AG
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Einsteigen! qualifiziert Jugendliche mit erhöhtem s ozialpädagogischem 
Unterstützungsbedarf praxisorientiert für den Einst ieg ins Erwerbsleben 

Bildungspotenzial Schüler mit 
erhöhtem sozialpädago-
gischem Unterstützungs-
bedarf ohne/ mit einfachem 
Hauptschulabschluss

� Zugang zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt bleibt erschwert/ ist 
nicht ohne „Umwege“ möglich

� Gleichbleibender Bedarf an 
Nachwuchskräften in Unternehmen

��� � Erschließung dieses 
Potenzials mit passgenauen 
Programmen

Ziele

� Erweiterung sozialer und personaler 
Kompetenzen

� Sammlung von Berufserfahrung

� Übernahme in Beschäftigungs-
verhältnis bei der Deutschen Bahn 
oder im Praktikantenprogramm 
Chance plus zur Berufsausbildungs-
vorbereitung

� Erlangung des einfachen/ 
qualifizierten Hauptschulabschlusses

Einsteigen!
� Praxiseinsatz
� Berufsschule
� Sozialpädago-
gische 
Begleitung



3DB Mobility Logistics AG, Maja Richter, HMB, 31.08.2009

Einsteigen! ermöglicht Weichenstellungen durch die 
enge Verzahnung von Theorie und Praxis

Zugangsvoraussetzungen

� Jugendliche/ junge Erwachsene ohne/ mit einfachem 
Hauptschulabschluss und 

� durch die Bezirksjugendämter bestätigtem 
Jugendhilfebedarf nach § 13 Abs. 2 SGB VIII

Rahmen

� Praxiseinsatz bei der DB Services Nordost GmbH 
Bereiche Gebäude-/Fahrzeugreinigung und 
Grünanlagenpflege (6 Std./Tag)

� Betrieblicher Betreuer/ Praxisanleiter

� Unterricht in der August-Sander Berufsschule

� Zusammenschluss im Klassenverband mit max. 15 TN

� Sozialpädagogische Begleitung mit individuellen 
Fördergesprächen

� Monatliche Vergütung 192 €



4DB Mobility Logistics AG, Maja Richter, HMB, 31.08.2009

Einsteigen! wird vom 01.08.2009 bis 31.07.2010 
durchgeführt

Bis 31.07.09
� Gewinnung der Teilnehmer und Bestätigung des 

Jugendhilfebedarfs durch Bezirksjugendämter

� Zweiwöchiges Vorpraktikum (Juni)

� Tauglichkeitsuntersuchung

01.08.2009 –
31.07.2010

� 3 Tage Praxiseinsatz/ Woche bei DB Services Nordost

� Quartalsweiser Wechsel zwischen Einsatzgebieten 
(Gebäude-/Fahrzeugreinigung und Grünanlagenpflege)

� 2 Tage Unterricht/ Woche an der August-Sander 
Berufsschule

� Sozialpädagogische Begleitung und Förderung 

Ab 01.08.2010
� Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis bei der DB 

Services Nordost GmbH

� Übergang in das Praktikantenprogramm Chance plus


